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Das ist einerseits richtig. Dennoch kann man erwarten, dass man zwischen der eigenen
persönlichen Erfahrung und der im Thread dargestellten Situation hinreichend differenziert und
die eigenen Erfahrungen nicht exklusiv zum Maßstab der Be- (oder Ver-)urteilung einer wie
auch immer gearteten anderen Position zu machen.
Die exklusiv schülerzentrierte oder schulzentrierte Sichtweise bringt uns in diesem Fall keinen
Schritt weiter.

Der TE hat nach den Vorschriften gefragt, die ihm ausführlich erläutert wurden. Ob und wie
man damit nun umgeht, hängt nun einmal von den individuellen Gegenenheiten vor Ort - das
umfasst Schule wie Schüler wie Lehrkräfte - ab.

Ich habe neulich noch mit einem ganz ähnlichen Fall als Stufenberater zu tun gehabt. Die
Schülerin ist jedoch noch nicht 18, so dass wir sie nicht gemäß §53 (4) entlassen können - und
auch nicht wollen. Wir haben gemeinsam die Notwendigkeit der vorheriger therapeutischen
Behandlung der Probleme, die sie am Schulbesuch hindern, festgestellt, d.h. die Notwendigkeit
der vorherigen Wiederherstellung der Schulfähigkeit als die zentrale Aufgabe erkannt. Die
Schülerin kann dann auf Antrag nochmals die EF wiederholen und so dann regulär Abitur
machen.

Es gab aber auch Fälle akuten Schulschwänzertums, dem wir dann in voller Härte (nach
vorheriger Ankündigung und Unterschrift des Schülers auf dem Beratungsprotokoll) mittels des
erwähnten Paragraphen ein Ende bereitet haben.
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